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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1953

Norm

ZPO §236 E

ZPO §462

Rechtssatz

Auch wenn die Zulässigkeit eines Zwischenantrages auf Feststellung, über den das Erstgericht sachlich entschieden

hat, nicht ausdrücklich angefochten wurde, kann das Berufungsgericht im Rahmen der rechtlichen Beurteilung prüfen,

ob die Voraussetzungen für die Zulassung vorlagen.
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